
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/3/17 AW 2003/04/0046
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.2004

Index
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Norm

MinroG 1999 §116 Abs1 Z4;

MinroG 1999 §116 Abs1 Z5;

MinroG 1999 §116 Abs1 Z6;

MinroG 1999 §116 Abs1 Z7;

MinroG 1999 §116 Abs1 Z8;

MinroG 1999 §116 Abs1 Z9;

MinroG 1999 §81 Z2;

MinroG 1999 §82;

MinroG 1999 §83;

VwGG §30 Abs2;

Rechtssatz

Nichtstattgebung - Abweisung einer Berufung in einer Angelegenheit nach dem Mineralrohsto:gesetz (MinroG) - Die

von der beschwerdeführenden Gemeinde vorgebrachten "negativen Auswirkungen auf den regionalen

Fremdenverkehr" sind kein in § 116 Abs. 1 Z 4 bis 9 sowie §§ 82 und 83 MinroG genanntes Interesse und können daher

von der Beschwerdeführerin nicht als subjektives Recht nach § 81 Z 2 MinroG und somit auch nicht als

unverhältnismäßiger Nachteil nach § 30 Abs. 2 VwGG geltend gemacht werden.

Schlagworte

Unverhältnismäßiger Nachteil
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